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Hanse- und Universitätsstadt 
Rostock

Der Oberbürgermeister

Beschlussvorlage
2021/BV/2225

öffentlich

Entscheidendes Gremium:
Bürgerschaft

fed. Senator/-in:
S 4, Holger Matthäus

Federführendes Amt:
Bauamt

Beteiligt:
Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und 
Wirtschaft
Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt
Tiefbauamt
Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen
Amt für Mobilität
Amt für Umwelt- und Klimaschutz

2. Änderung des Erschließungsvertrages vom 23.10.2007 zum 
Bebauungsplan Nr. 12.GE.52 „Gewerbepark Brinckmansdorf", nördlicher 
Teil
Geplante Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

27.05.2021 Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, 
Umwelt und Ordnung

Empfehlung

01.06.2021 Bau- und Planungsausschuss Empfehlung
03.06.2021 Finanzausschuss Empfehlung
16.06.2021 Bürgerschaft Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, die 2. Änderung des Erschließungsvertrages vom 23.10.2007 
zum Bebauungsplan Nr. 12.GE.52 „Gewerbepark Brinckmansdorf“, nördlicher Teil, (Anlage) 
abzuschließen.

Beschlussvorschriften:
§ 22 Abs. 4 S. 2 Kommunalverfassung M-V i. V.m. § 6 (3) Nr. 9 Hauptsatzung

bereits gefasste Beschlüsse: 
0055/07-DV vom 04.07.2007 und 2011/BV/1870 vom 13.04.2011

Sachverhalt:

Aufgrund des Investitionsinteresses von VGP, an diesem Standort Hallen für die Vermietung an 
Gewerbe- und Logistikbetriebe zu errichten, ist es erforderlich, den 2007 zwischen der Stadt und der 
WIRO Wohnungsgesellschaft mbH geschlossenen und 2011 geänderten Erschließungsvertrag an die 
neuen Anforderungen anzupassen.

Die geänderte Regenentwässerungskonzeption und die neu aufgenommene Verpflichtung des 
Erschließungsträgers, die Planstraßen F und G herzustellen, erfordern den Abschluss der 
vorliegenden 2. Änderung des Erschließungsvertrages.

Nach wie vor enthält der Erschließungsvertrag die Verpflichtung des Erschließungsträgers, die 
innerhalb der öffentlichen Grünfläche festgesetzte öffentliche Immissionsschutzanlage zu errichten. 
Nach Abnahme der mangelfreien Immissionsschutzanlage übernimmt die Stadt diese in ihre 
Verwaltung und Unterhaltung. 
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Diese Erschließungsanlage dient dem Schutz des angrenzenden Wohngebietes vor unzumutbaren 
gewerblichen Lärmimmissionen.

Der Erschließungsvertrag regelt die vollständige Übernahme der Kosten durch den 
Erschließungsträger, die bei der Erfüllung des Vertrages entstehen.

Die Stadt hat zur anteiligen Finanzierung der öffentlichen Erschließung einschließlich der 
Verkehrsanlagen, der Ver- und Entsorgungsanlagen, der Grün- und Ausgleichsmaßnahmen sowie 
der Lärmschutzanlage Zuwendungen aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der 
regionalen Wirtschaftsstruktur“ beim Landesförderinstitut M-V beantragt und wird sich in Höhe der 
bewilligten Zuwendungen an der öffentlichen Erschließung beteiligen. Die geplanten 
Erschließungskosten betragen 5.825.027,00 EUR. Es wird mit einer etwa 60 %-igen Zuwendung - 
bezogen auf die förderfähigen Erschließungskosten - in Höhe von ca. 3.375.000,00 EUR gerechnet.

Sämtliche Grundstücke im Erschließungsgebiet befinden sich im Eigentum des 
Erschließungsträgers. Für ein Grundstück liegt ihm die erforderliche Verfügungsberechtigung vor. 
Teilflächen von zwei privaten Grundstücken am östlichen Rand des Geltungsbereichs des 
Bebauungsplanes, auf denen überwiegend privates Grün festgesetzt ist, konnten durch den 
Erschließungsträger nicht erworben werden. Sie wurden wegen Nichtverfügbarkeit aus dem 
Erschließungsgebiet herausgenommen.

Auf der Grundlage des bestehenden Erschließungsvertrages vom 23.10.2007 wurde am 18.01.2021 mit 
der Erschließung begonnen.

Finanzielle Auswirkungen:

keine

Claus Ruhe Madsen

Anlagen
1 BV_2. Vertragsänderung öffentlich
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2. Änderung des Erschließungsvertrages vom 23.10.2007 
 

zum Bebauungsplan Nr. 12.GE.52  
”Gewerbepark Brinckmansdorf”, nördlicher Teil 

 
 
 
 
 
 
 

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock 
Neuer Markt 1 
18055 Rostock 

 
vertreten durch den Oberbürgermeister 

Herrn Claus Ruhe Madsen 
 

(nachfolgend Stadt genannt) 
 
 
 

u n d 
 
 
 

die WIRO Wohnen in Rostock 
Wohnungsgesellschaft mbH 

Lange Straße 38 
18055 Rostock 

 
vertreten durch die Geschäftsführung 

Herrn Ralf Zimlich 
und Herrn Christian Jentzsch 

 
(nachfolgend Erschließungsträger genannt) 

 
 
 
 
 

vereinbaren nachstehende Vertragsänderung: 
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2. Änderung des Erschließungsvertrages vom 23.10.2007  
zum B-Plan Nr. 12.GE.52 „Gewerbepark Brinckmansdorf“, nördlicher Teil 

Stand: 29.03.2021 
 

Präambel 
 

 
Im nördlichen Bereich des Bebauungsplanes Nr. 12.GE.52 „Gewerbepark Brinckmansdorf“ 
sollen große Bereiche mit Hallen für die Vermietung an Gewerbe- und Logistikbetriebe 
entwickelt werden. Die verkehrliche Anbindung wird, wie bisher vorgesehen, über die 
zentrale Achse der Planstraßen B und I mit Anschluss an die Timmermannsstrat, ehemals 
Planstraße A, erfolgen. Ergänzend dazu verpflichtet sich der Erschließungsträger nun zur 
Herstellung der Planstraßen F und G. 
 
Des Weiteren reagiert diese Vertragsänderung auf geänderte Anforderungen an das  
Entwässerungskonzept.  
 
Den Antrag auf Gewährung einer Zuwendung zur Förderung wirtschaftsnaher Infrastruktur 
vom 27.11.2006 und den Änderungsantrag vom 22.06.2009 zur Umsetzung der Erschließung 
einschließlich Lärmschutzanlage hat die Stadt mit Schreiben vom 11.07.2011 an das Lan-
desförderinstitut M-V zurückgezogen. Aufgrund des nun für das o.g. Gebiet vorliegenden 
Investitionsinteresses hat die Stadt am 15.06.2020 erneut einen Antrag auf Investitionszu-
schuss gestellt. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 12.GE.52 ist seit dem 13.03.2002 rechtskräftig. Die 1. Änderung des 
Bebauungsplanes ist am 14.03.2018 in Kraft getreten. 

 
 

§ 1 
 
 
§ 1 Abs. 1 wird neu gefasst: 
 
(1)  Die Stadt überträgt auf der Grundlage des § 11 Abs. 1 BauGB die Erschließung auf den 

Erschließungsträger. Die Umgrenzung des Erschließungsgebietes ergibt sich aus dem 
dieser Vertragsänderung als Anlage 1 beigefügten Plan. Die mit der 1. Vertragsände-
rung vereinbarten Anlagen 1.1 und 1.2 entfallen. 

 
 
§ 1 Abs. 4 a) und Anlage 2 werden ergänzt:  
 
§ 1 Abs. 4 a) und Anlage 2 werden durch die rechtskräftige 1. Änderung des Bebauungs-
planes Nr. 12.GE.52 „Gewerbepark Brinckmansdorf“ ergänzt. 
 
 
§ 1 Abs. 4 b) wird wie folgt neu gefasst: 
 
4 b)  die Erschließungsprojekte auf der Grundlage der Ausführungsplanung (Phase 5 

HOAI) bzw. der Objektplanung Freianlagen 
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2. Änderung des Erschließungsvertrages vom 23.10.2007  
zum B-Plan Nr. 12.GE.52 „Gewerbepark Brinckmansdorf“, nördlicher Teil 

Stand: 29.03.2021 
 

 
§ 2 

 
 
§ 2 Abs. 1 wird neu gefasst: 
 
(1)  Für die Erschließungsmaßnahmen im Anschlussbereich an die Timmermannsstrat  

wird eine Teilfläche des in Anlage 3.1 genannten städtischen Grundstücks Gemar-
kung Riekdahl, Flur 3, Flurstück 10/23 benötigt. Dieses Flurstück wird bereits als öf-
fentliche Erschließungsanlage bzw. öffentliches Grün genutzt  und dem Erschlie-
ßungsträger unentgeltlich für den Zeitraum der Durchführung übergeben.  

 
§ 2 Abs. 2 wird neu gefasst: 
 
(2)  Die in Anlage 3.2 aufgeführten Flurstücke befinden sich im Eigentum des  

Erschließungsträgers.  
 

 
§ 3 

 
 

§ 3 Abs. 1 b) wird neu gefasst: 
 

b)  die erstmalige Herstellung der Erschließungsstraße, bestehend aus den Planstraßen 
B und I, sowie die erstmalige Herstellung der Planstraßen F und G einschließlich  

 
 - Fahrbahnen 
 - Parkflächen für Kraftfahrzeuge 
 - Gehwege 
 - Straßenentwässerung 
 - Straßenbeleuchtung 
 - Straßenbegleitgrün 
 - Straßenmarkierung 
 - Verkehrsbeschilderung (Straßennamen und Verkehrsregelung) 
 - Flächen für Abfallbeseitigung im öffentlichen Raum 
 
 
§ 3 Abs. 4, Sätze 1 und 2 werden neu gefasst: 
 
(4) Der Erschließungsträger hat alle notwendigen bau- und wasserrechtlichen sowie 

sonstigen Genehmigungen bzw. Zustimmungen vor Baubeginn einzuholen und der 
Stadt vorzulegen. Beispielsweise bedarf die Benutzung der Gewässer der wasserbe-
hördlichen Erlaubnis. 
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2. Änderung des Erschließungsvertrages vom 23.10.2007  
zum B-Plan Nr. 12.GE.52 „Gewerbepark Brinckmansdorf“, nördlicher Teil 

Stand: 29.03.2021 
 

 
§ 3 Abs. 5 wird neu gefasst: 

 
(5) Die Erschließung erfolgt so, dass schädliche Bodenveränderungen, insbesondere 

bodenschädigende Prozesse, nicht hervorgerufen werden. Mutterboden, der bei der 
Errichtung und Änderung baulicher Anlagen und Erschließungsanlagen im Erschlie-
ßungsgebiet ausgehoben wird, ist getrennt von sonstigem Aushub zu lagern, in nutz-
barem Zustand gem. DIN 18915 zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu 
schützen. Die Lagerfläche ist mit dem Amt für Umwelt- und Klimaschutz abzustim-
men. Seine Verbringung und Verwertung außerhalb des Erschließungsgebietes be-
darf der Zustimmung der Stadt. 
 
 

§ 3 Abs. 6 und 7 werden eingefügt: 
 

(6)  Vor der Erschließung ist ein Bodenmanagementkonzept (BMK) anzufertigen, mit dem 
Amt für Umwelt- und Klimaschutz abzustimmen und in das Eigentum der Stadt zu 
übergeben. 

 
(7)  Das Integrierte Entwässerungskonzept der Hansestadt Rostock (INTEK 2013) weist für 

Starkregenereignisse Gefährdungslagen im Stadtgebiet aus. Weiterhin wurden im  
Integralen Entwässerungsleitplan (IELP 2016) Entwässerungsachsen (Gewässer, Re-
genwasserleitungen, Relief) modelliert, welche für die zukünftige Stadtentwässerung 
von wesentlicher Bedeutung sind. Der Bau der Erschließungsanlagen muss gemäß 
§ 37 WHG so erfolgen, dass sich die hydrologische Situation für angrenzende Flächen 
nicht verschlechtert. Weiterhin hat die Planung die Auswirkungen auf ggf. vorhande-
nen Entwässerungsachsen mit abzubilden und Maßnahmen zur Vermeidung vorzu-
sehen (Literaturempfehlung: DWA/BWK T1/2013 „Starkregen und urbane Sturzfluten - 
Praxisleitfaden zur Überflutungsvorsorge“).“ 

 
 
Die bisherigen Regelungen des § 3 Abs. 6 und § 3 Abs. 7 werden zu § 3 Abs. 8 und § 3 Abs. 9. 
 

 
§ 4 

 
 
Nach § 5 Abs. 1 Satz 2 wird folgender Satz eingefügt: 

 
Mit der Erstellung des Bodenmanagementkonzepts beauftragt der Erschließungsträger 
einen bodenkundlichen Sachverständigen. 
 
 
In § 5 Abs. 2 werden die Bezeichnungen der arbeitsverantwortlichen Ämter geändert: 
 
Tief- und Hafenbauamt in Tiefbauamt 
 
Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege in Amt für Stadtgrün, Naturschutz 
und Friedhofswesen 
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2. Änderung des Erschließungsvertrages vom 23.10.2007  
zum B-Plan Nr. 12.GE.52 „Gewerbepark Brinckmansdorf“, nördlicher Teil 

Stand: 29.03.2021 
 

Nach § 5 Abs. 2 Satz 2 wird folgender Satz ergänzt:  
 
Mit der Ausschreibung und Ausführung der Bauleistungen darf erst begonnen werden, 
wenn die Genehmigung nach Abs. 5 erteilt worden ist.  
 
 
§ 5 Abs. 4 bis 6 werden ergänzt: 

 
(4) Vor Erarbeitung der Genehmigungsplanung ist hinsichtlich Lage und Anordnung der 

Leitungen in Bezug und Abstand zu geplanten Bäumen mit dem Amt für Stadtgrün,  
Naturschutz und Friedhofswesen eine Abstimmung zu führen. 

 
(5) Die Entwurfs- und Genehmigungsplanungen sowie die Ausführungsplanungen sind  

gemäß den Anlagen 4 und 5 bei den Arbeitsverantwortlichen der Stadt zur Genehmi-
gung einzureichen. 
 

(6) Bereits in der Planungsphase sind die Anforderungen der Stadt an die Aufstellung 
von Leistungsverzeichnissen zu berücksichtigen (Anlage 6). 

 
 

§ 5 
 

 
§ 6 Abs. 2 Einschub Satz 2: 
 
Das Tiefbauamt ist zur Bauanlaufberatung und den folgenden Bauberatungen einzuladen. 
 
 
§ 6 Abs. 4 und § 6 Abs. 5 werden eingefügt:  

 
(4) Vor Beginn der Hochbaumaßnahmen sind die Entwässerungsanlagen und die vorge-

sehenen Straßen als Baustraßen herzustellen. Schäden, einschließlich der Straßen-
aufbrüche an den Baustraßen, sind vor Fertigstellung der Straßen fachgerecht durch 
den Erschließungsträger zu beseitigen. Eine Endfertigstellung der Erschließungsan-
lage ist möglich, wenn die angrenzenden Grundstücke zu ca. 80 % bebaut sind und 
weiterer Baustellenverkehr als nur für die Anliegergrundstücke ausgeschlossen wer-
den kann. 

 
(5) Wird aus öffentlichem Interesse eine vorzeitige Endfertigstellung von Erschließungs-

anlagen unabhängig vom Hochbau notwendig, sind diese Anlagen baulich folgen-
dermaßen auszuführen: 

 
a) Ausführung der Belastungsklasse eine Klasse höher als gemäß RStO für die ge-

samte Verkehrsfläche mit Ausnahme der Gehwege. 
 

b) Errichtung von Über- und Anfahrschutzanlagen für gefährdete Einbauten und be-
reits fertig gestellte Pflanzungen und Ansaaten. Die Demontage dieser Schutzan-
lagen erfolgt in Abstimmung mit der Stadt (Tiefbauamt bzw. Amt für Stadtgrün, 
Naturschutz und Friedhofswesen) durch den Erschließungsträger. 

 
 

Die bisherige Regelung des § 6 Abs. 4 wird zu § 6 Abs. 6. 
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2. Änderung des Erschließungsvertrages vom 23.10.2007  
zum B-Plan Nr. 12.GE.52 „Gewerbepark Brinckmansdorf“, nördlicher Teil 

Stand: 29.03.2021 
 

§ 6 
 
 

§ 7 Abs. 1 wird neu gefasst: 
 
(1) Vom Tage des Beginns der Erschließungsarbeiten bis zur Übernahme in die Verwal-

tung und Unterhaltung übernimmt der Erschließungsträger im gesamten Erschlie-
ßungsgebiet die Verkehrssicherungspflicht. 

 
 

§ 7 
 

 
§ 8 Abs. 2 Satz 2 wird ersetzt: 

 
Es gilt die Frist von vier Jahren für die Verjährung von Mängelansprüchen gemäß VOB. 
 
  
§ 8 Abs. 8 wird neu gefasst: 
 
(8)  Mit Abnahme sind der Stadt die erforderliche Liegenschaftsvermessung sowie die  
 Fortführung des Liegenschaftskatasters nachzuweisen. Liegenschaftsvermessungen 

sind im Rahmen von Baumaßnahmen immer dann zu veranlassen, wenn die Feststel-
lung der Lage vorhandener Flurstücksgrenzen und/oder die Bildung neuer Flur-
stücksgrenzen erforderlich sind (sogenannte Schlussvermessungen). Zur Abnahme 
sind vom Erschließungsträger die technischen Dokumentationen gemäß Anlagen 7.1, 
7.2 und 7.3 einschließlich der Anschaffungs- und Herstellungskosten an die Stadt zu 
übergeben. Diese werden Eigentum der Stadt. Auf die in den Anlagen 7.1 und 7.2 ent-
haltenen Erläuterungen wird verwiesen. 

 
 

§ 8 Abs. 9 entfällt 
 
 
Die bisherigen Regelungen § 8 Abs. 10 und § 8 Abs. 11 werden zu § 8 Abs. 9 und § 8 Abs. 10. 
 

 
§ 8 

 
 

§ 9 Abs. 1 wird neu gefasst: 
 

(1) Mit Abnahme der mangelfreien öffentlichen Erschließungsanlagen, insbesondere 
des Lärmschutzbauwerks, und der öffentlichen Grünflächen einschließlich erschlie-
ßungsbedingte Ausgleichsflächen übernimmt die Stadt diese in ihre Verwaltung und 
Unterhaltung. Voraussetzung für diese Übernahme ist die Abnahme sowie die Über-
gabe sämtlicher in den Anlagen 7.1, 7.2 und 7.3  aufgeführten Unterlagen unter Be-
rücksichtigung der Erläuterungen. Die Übernahme der mit den Erschließungsanlagen 
bebauten Grundstücke erfolgt unentgeltlich, kosten- und lastenfrei nach Maßgabe 
eines gesonderten Grundstücksübertragungsvertrages. 
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2. Änderung des Erschließungsvertrages vom 23.10.2007  
zum B-Plan Nr. 12.GE.52 „Gewerbepark Brinckmansdorf“, nördlicher Teil 

Stand: 29.03.2021 
 

§ 9 
 

 
§ 10 Abs. 1 wird neu gefasst: 
 
(1) Die Stadt hat am 15.06.2020 einen Antrag auf Gewährung einer Zuwendung aus Mit- 

teln der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ 
beim Landesförderinstitut M-V gestellt.  

 
 
§ 10 Abs. 4 und § 10 Abs. 5 werden ergänzt: 

 
(4) Die Vertragsparteien werden Regelungen treffen zur Wertabschöpfung in einem Ab-

schöpfungsvertrag i.S.v. Ziffer 3.1.6 des Koordinierungsrahmens der Gemeinschafts-
aufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“, die sicherstellen, dass 
etwaige Gewinne oder Vorteile beim Erschließungsträger abgeschöpft werden und 
nach Abzug der Aufwendungen nach Ablauf der Zweckbindungsfrist an den Zuwen-
dungsgeber abgeführt werden. 

 
(5) Der Erschließungsträger haftet gegenüber der Stadt in vollem Umfang für die bewil-

ligungskonforme Durchführung des Vorhabens und dementsprechend für den Fall 
einer etwaigen Rückforderung von Fördermitteln.  

 
 

§ 10 
 
 

§ 11 Abs. 1 Satz 1 wird ersetzt: 
 
(1) Nach Abnahme der Erschließungs- und grünordnerischen Maßnahmen sind für die 

Dauer der Verjährungsfrist für die Mängelansprüche für diese Maßnahmen getrennte 
Bürgschaften in Höhe von jeweils 3 % der Kosten vorzulegen.  

 
 

§ 11 
 

 
§ 13 wird neu gefasst: 
 

 
Bestandteile dieses Vertrages sind: 
 
a) Plan zur Umgrenzung des Erschließungsgebietes    Anlage 1 
b) der rechtskräftige B-Plan Nr. 12.GE.52 „Gewerbepark Brinckmansdorf“ Anlage 2 

sowie die rechtskräftige 1. Änderung des Bebauungsplanes 
c) Verzeichnis über die Flurstücke, die im Eigentum der Stadt stehen Anlage 3.1 
d)  Verzeichnis über die Flurstücke, die sich bereits im Eigentum  

des Erschließungsträgers befinden      Anlage 3.2 
e) Inhaltsverzeichnis Entwurfs- und Genehmigungsplanung   Anlage 4 
f) Inhaltsverzeichnis Ausführungsplanung     Anlage 5 
g)  Anforderungen der Stadt an die Aufstellung v. Leistungsverzeichnissen Anlage 6 
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2. Änderung des Erschließungsvertrages vom 23.10.2007  
zum B-Plan Nr. 12.GE.52 „Gewerbepark Brinckmansdorf“, nördlicher Teil 

Stand: 29.03.2021 
 

h) Dokumentation zur Bauabnahme von Erschließungsanlagen  Anlage 7.1 
i) Technische Dokumentation zur Bauabnahme von grünordnerischen  

Maßnahmen         Anlage 7.2 
j) Anlage zum Aktivierungsprotokoll für Anlagegüter des Amtes für  

Umwelt- und Klimaschutz       Anlage 7.3 
k) Vordruck Gewährleistungsbürgschaft      Anlage 8 
 

 
§ 12 

 
 
§ 13 a wird eingefügt: 
 

§ 13 a 
Rechtsnachfolge 

 
 

Die Verpflichtungen dieses Vertrages sind etwaigen Rechtsnachfolgern aufzuerlegen mit 
der Maßgabe, diese in Fällen von Rechtsnachfolgen entsprechend weiterzugeben.  
 
 
 
 
 
Im Übrigen gilt der Erschließungsvertrag vom 23.10.2007 in der Fassung der 1. Änderung 
vom 24.05.2011 unverändert fort. 
 
 
 
 
 
 
 
Hanse- und Universitätsstadt Rostock            WIRO Wohnen in Rostock 
                             Wohnungsgesellschaft mbH 
      
 
 
 
 
 
 
    
 
 
Claus Ruhe Madsen   Holger Matthäus                      Ralf Zimlich            Christian Jentzsch 
Oberbürgermeister      Senator Infrastruktur,               Vorsitzender Prokurist 
                Umwelt und Bau        Geschäftsführer 
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Übersichtsplan  
 
 

Hanse- und Universitätsstadt Rostock 
Land Mecklenburg - Vorpommern 

 

1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 12.GE.52 
für das Gebiet „Gewerbepark Brinckmansdorf“, nördlich der Tessiner Straße (B 110), westlich der 

Bundesautobahn A 19 und östlich der Bahngleise Kavelstorf - Überseehafen 
 

Begründung 
 

 
gebilligt durch Beschluss der Bürgerschaft der Hanse- und Universitätsstadt Rostock vom 31.01.2018. 
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1 PLANUNGSANLASS 
 
1.1 Ziel und Zweck der Planung/Grundzüge 
 
Mit der 1. Änderung des B-Plan Nr. 12.GE.52 soll ein rechtskräftig festgesetztes Baugebiet 
an die Nachfrage- und Marktsituation angepasst werden.  
Insbesondere soll mit der 1. Änderung der in Frage kommende Nutzungsrahmen für gewerb-
liche Ansiedlungen erweitert werden. Die Änderung dient damit gleichzeitig der Reduzierung 
bestehender Entwicklungshemmnisse, die durch Festsetzung eines SO-Möbelmarktes ge-
geben waren und nicht mehr den Entwicklungszielen entsprechen.  

Die Grundzüge der Planung werden im Ergebnis des Änderungsverfahrens nicht berührt. 

Die Änderung beinhaltet 

- Festsetzung eines Gewerbegebietes nach § 8 BauNVO 

- Aufhebung eines Sondergebietes - Möbelfachmarkt nach § 11 BauNVO 

Das Änderungsverfahren dient dabei der Sicherung der städtebaulichen Ordnung, indem 
gewährleistet wird, dass Auswirkungen auf die Einzelhandelsentwicklung und die Zentren-
struktur und Störwirkungen gegenüber der westlich benachbarten Wohnnutzung vermieden 
werden. 
 
1.2 Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
 
Der Geltungsbereich der 1. Änderung des B-Plans Nr. 12.GE.52 erfasst eine Teilfläche in-
nerhalb des gesamten Plangebietes, das am östlichen Rand des Stadtteils in Rostock – 
Brinckmansdorf, südlich des Geschützten Landschaftsbestandteils „Oberes Carbäktal“, west-
lich der Bundesautobahn A 19, nördlich der Tessiner Straße (B 110) und östlich der Bahn-
strecke Überseehafen – Kavelstorf liegt. Die zu ändernde Fläche umfasst ca. 2,8 ha. 
 
Von der Planänderung unmittelbar betroffen sind die folgenden Flächen in der Gemarkung 
Riekdahl, Flur 3; Flurstücke 20/33 und 10/14 östlich entlang der Timmermannstrat und  nörd-
lich der Tessiner Straße (B 110). 
 
1.3 Bisheriger Verfahrensablauf 
 
Das Planänderungsverfahren wurde durch den Eigentümer der maßgeblich betroffenen Flä-
che beantragt.  
Es entspricht u. a. dem bereits am 19.11.2008 beschlossenen Arbeitsauftrag der Bürger-
schaft (0858/08-A), in dessen Ausführung eine Abstimmung mit der obersten Landespla-
nungsbehörde über den Entscheidungsrahmen für die Zulassung von Einzelhandelsnutzun-
gen erfolgte. 
 
Die Planänderung wird nach § 13a BauGB als B-Plan im beschleunigten Verfahren durchge-
führt. Die Anwendungsvoraussetzungen des § 13a BauGB sind gegeben, da das von der 
Planung erfasste Baugebiet innerhalb eines rechtskräftigen B-Plans liegt, der zum Sied-
lungsbereich der Hanse- und Universitätsstadt Rostock gehört und aktuellen Entwicklungser-
fordernissen angepasst werden soll.  Im Rahmen der 1. Änderung bleibt die zulässige 
Grundfläche unverändert. Darüber hinaus wird mit der Planänderung weder die Zulässigkeit 
von Vorhaben begründet, die nach Bundes- oder Landesrecht UVP-pflichtig sind, noch sind 
Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und Europäische Vogelschutzgebiete betroffen.  
Von einer Umweltprüfung wird deshalb abgesehen (vgl. § 13a (2) Nr. 1 BauGB).  
 
Die Planänderung wurde durch den Aufstellungsbeschluss der Bürgerschaft vom 12.07.2017 
förmlich eingeleitet. In gleicher Sitzung wird der Entwurf der 1. Änderung des Bebauungs-
plans gebilligt und zur öffentlichen Auslegung bestimmt. Der Aufstellungs- und Entwurfsbe-
schluss ist im Städtischen Anzeiger vom 02.08.2017 ortsüblich bekannt gemacht worden.  
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Nach Bekanntmachung im Städtischen Anzeiger vom 02.08.2017 erfolgte die öffentliche 
Auslegung des Planentwurfs vom 14.08.2017.bis 15.09.2017. Die Behörden wurden parallel 
zur öffentlichen Auslegung beteiligt.  
Die 1. Änderung des Bebauungsplans wurde am .31.01.2018 durch die Bürgerschaft der 
Hanse- und Universitätsstadt Rostock als Satzung beschlossen. 
 

Aktenmappe - 16 von 65



Hanse- und Universitätsstadt Rostock 
1. Änderung des Bebauungsplan Nr. 12.GE.52 „Gewerbepark Brinckmansdorf“ 

Seite - 5 - 

2 PLANUNGSGRUNDLAGEN 
 
2.1 Planungsrechtliche Grundlagen und Vorgaben übergeordneter Planungen 
 
Grundlagen des Bebauungsplanes sind: 
 
 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 

2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 04.Mai 
2017 (BGBl. I S. 1057) 

 Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.01.1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
04.Mai 2017 (BGBl. I S. 1057) 

 Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV90) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58) zu-
letzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.Mai 2017 (BGBl. I S. 1057) 

 Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG - vom 29. Juli 2009 (BGBl. I Nr. 51 vom 
06.08.2009 S. 2542)  

 Naturschutzausführungsgesetz (NatSchAG M-V) vom 23.02.2010 (GVOBl. M-V 2010, 
S. 66) 

 
Verbindliche Vorgaben übergeordneter Planungen sind: 
 
Raumordnung und Landesplanung 
 
Bauleitpläne sind nach § 1 (4) BauGB den Zielen der Raumordnung und Landesplanung 
anzupassen. Die Leitlinien der Landesentwicklung und Ziele der Raumordnung werden 
durch das Landesraumentwicklungsprogramm M-V (LEP) und das Regionale Raumentwick-
lungsprogramm Mittleres Mecklenburg/Rostock (RREP) vorgegeben.  
 
Nach dem seit dem 30.05.2005 verbindlichen LEP (GVOBl. M-V S. 308) ist der Innenent-
wicklung Vorrang vor Außenentwicklungen einzuräumen. Bei der Siedlungsentwicklung sol-
len erschlossene Standortreserven und vorhandene Infrastrukturen vorrangig genutzt und 
eine räumliche Zusammenführung von Wohnen, Arbeiten, Versorgung, Dienstleistung und 
Kultur befördert werden (LEP Nr. 4.1, RREP Nr. 4.1(3)). Die Planänderung dient diesem Ziel, 
indem erschlossene Bauflächen den Bedürfnissen der Wirtschaft angepasst und einer Nut-
zung zugeführt werden. 
Entsprechend den Vorgaben des LEP wurde mit den Gemeinden des Stadt-Umland-Raumes 
Rostock ein verbindlicher Entwicklungsrahmen abgestimmt. Die dort enthaltenen Leitlinien 
der Siedlungsentwicklung sehen eine Konzentration der Gewerbeentwicklung vorrangig auf 
die Kernstadt Rostock und ausgewählte Schwerpunktgemeinden des Umlandes vor.  
 
Flächennutzungsplan 
 

Der Flächennutzungsplan (FNP) stellt im Geltungsbereich des B-Plans das Sondergebiet Nr. 
SO 12.1 (Handel) dar. Die Planungsinhalte der 1. Änderung des B-Plans Nr. 12.GE.52 wei-
chen bezüglich der Festsetzung des Gewerbegebietes von der Sondergebietsdarstellung 
des FNP geringfügig ab. Die Abweichung ist gem. § 13a (2) Nr. 2 BauGB zulässig, da es 
sich um einen Bebauungsplan der Innenentwicklung handelt und die Abweichung mit den 
Anforderungen an eine geordnete städtebauliche Entwicklung (hier insbesondere der Ver-
kehrsentwicklung) vereinbar ist.  
Angrenzend an das Plangebiet stellt der FNP im Westen Wohnbauflächen (W 7.1) und im 
Süden das Gewerbegebiet Nr. GE 12.3 dar. Im Osten grenzt die BAB A 19 und darüber hin-
aus das Gemeindegebiet Broderstorf an. 
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Unverbindliche Vorgaben übergeordneter Planungen sind: 
 
Landschaftsplan (§ 1 abs. 6 Nr. 7g BauGB) 
Der Landschaftsplan in seiner 1. Aktualisierung von 2013 ist als Leitlinie und Zielorientierung 
für die Entwicklung von Natur und Landschaft in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock 
bei der Durchführung der Bauleitplanung sowie sonstiger Fachplanungen und städtebauli-
cher Rahmenplanungen auf dem Gebiet der Hanse- und Universitätsstadt Rostock als Rah-
menvorgabe beachtlich. 
Bezüglich des Plangebietes sieht der Landschaftsplan den Schutz des an den Verlauf der 
Carbäk angrenzenden Feuchtgrünlandes vor. Die Ziele der Planänderung sind davon nicht  
berührt. 
 
Sonstige informelle Planungen (§ 1 Abs. 6 Nr. 7g, 11 BauGB) 
Umweltqualitäts-Zielkonzept: Das am 07.09.2005 durch die Bürgerschaft beschlossene Kon-
zept bündelt umwelt- und naturschutzfachliche Entwicklungsziele als Beitrag zu einer nach-
haltigen Stadtentwicklung und dient als Abwägungsgrundlage in der Bauleitplanung sowie 
als Bewertungsmaßstab für UVP-Verfahren. Für die Planungsziele der 1. Änderung des B-
Plans ergeben sich aus dem Zielkonzept keine Anforderungen. Dabei ist darauf hinzuweisen, 
dass die im Plangebiet festgesetzten flächenbezogenen Schallleistungspegel unverändert 
einzuhalten sind. Unabhängig von den durch die geplanten Nutzungen verursachten Schal-
limmissionen bewirkt die vorgesehene Bebauung dabei gleichzeitig eine Abschirmwirkung 
der Verkehrsgeräusche der BAB 19 gegenüber der Wohnbebauung von Brinckmansdorf und 
Brinckmanshöhe.  
Das Plangebiet liegt nicht im Bereich von Maßnahmekonzepten zur Gewässerbewirtschaf-
tung, Luftreinhaltung oder zum Umgebungslärm. Es liegt ebenfalls nicht im Bereich von 
Schutzgebieten. 
Auf das Lärmschutzkonzept des rechtskräftigen B-Plans wird in diesem Zusammenhang 
hingewiesen; es ist durch Einhaltung der festgesetzten flächenbezogenen Schallleistungs-
pegel unverändert umzusetzen.  
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2.2 Angaben zum Bestand 
 

  
Abb. 1: Luftbild (Quelle: http:// www.bing.com/maps, 27.08.2010) 

  
2.1.1 Städtebauliche Ausgangssituation und Umgebung 
 
Das Plangebiet liegt an der östlichen Grenze des Stadtgebietes Rostock. Die unmittelbar 
angrenzende Autobahn A 19 mit der Abfahrt Rostock Süd gilt als wichtiges Standortmerkmal. 
Aufgrund der im Westen benachbarten Wohngebiete sind die besonderen Anforderungen 
des Immissionsschutzes zu beachten. 
 
2.1.2 Nutzung und Bebauung 
 
Das Plangebiet ist im südlichen Teilbereich (südlich der Straßenbrücke über das Gleis zum 
Überseehafen) voll erschlossen. Die Baugebiete sind teilweise genutzt: ATU, Burger King, 
Aral-Tankstelle, HOCO Küchen-Fachmarkt / Fitnessstudio, Fachmarktzentrum (Media-Markt, 
Matratzen Concord, Textilien, Zoohandlung, Aldi-Filiale), HETEC Hausgeräte-Kundendienst, 
Klöpfer-Holz. Etwa 50 % der erschlossenen Flächen sind noch ungenutzt. 
Der nördliche Teil des Plangebietes wird z.Zt. noch landwirtschaftlich als Ackerfläche ge-
nutzt.  
 
 
 
 
2.1.3 Soziale, verkehrliche und stadttechnische Infrastruktur 
  

Aktenmappe - 19 von 65



Hanse- und Universitätsstadt Rostock 
1. Änderung des Bebauungsplan Nr. 12.GE.52 „Gewerbepark Brinckmansdorf“ 

Seite - 8 - 

Soziale und Versorgungsinfrastruktur  
Das Plangebiet erfüllt keine Infrastrukturaufgaben im sozialen Bereich. 
Das Fachmarktzentrum an der Timmermannstrat ist insbesondere aufgrund eines Elektro-
technik/Elektronik-Fachmarktes von regionaler Bedeutung; mit einem Lebensmittel-
Discounter übernimmt es auch Versorgungsfunktionen mit Waren des täglichen Bedarfs für 
die angrenzenden Wohngebiete und für Pendler.  
 
Verkehrliche Infrastruktur  
Das Plangebiet ist über den lichtsignalgeregelten Knotenpunkt Tessiner Straße (B 110) / 
Timmermannstrat an das übergeordnete Verkehrsnetz angebunden. In das Kreuzungsbau-
werk bindet ebenfalls der westliche Arm der Autobahnabfahrt Rostock Süd ein.  
Die Haupterschließungsstraße des Gewerbegebietes (Timmermannstrat) dient gleichzeitig 
der Anbindung des Wohnstandortes Brinckmanshöhe. Sie ist zweispurig mit Linksabbiege-
spuren an den Einmündungen ausgebildet und bei Bedarf ausbaufähig. 
 
Stadttechnische Infrastruktur  
Die im Plangebiet festgesetzten Baugebiete sind bis in Höhe der R.-Tarnow-Straße stadt-
technisch erschlossen.  
 
2.1.4 Eigentumsverhältnisse 
 
Die im Plangebiet betroffenen Flurstücke 20/33, 10/14  befinden sich in privatem Eigentum. 
Die Flurstücke 20/38, 20/45, 20/48, 10/22 (Timmermannstrat) sowie 19/9, 20/7, 20/44 
(Tessiner Straße) sind Eigentum der Hanse- und Universitätsstadt Rostock. Die Flurstücke 
10/23, 20/47 gehören dem WWAV. 
 
2.1.5 Baugrundverhältnisse, Altlasten 
Der geologische Untergrund besteht überwiegend aus Sand auf Geschiebemergel. Die 
Schichtung der eiszeitlichen Ablagerungen ist eher heterogen, so dass auch kleinflächig Un-
terschiede in der Zusammensetzung des Grundmoränenmaterials auftreten können (Ge-
schiebelehm, Sandlinsen, Sand- und Tonhorizonte). Als Bodenarten werden sandige bzw. 
lehmig - sandige Böden angetroffen. 
Im südlichen Teil sind unter dem Mutterboden bzw. örtlichen Auffüllungen anlehmige Sande 
unterschiedlicher Mächtigkeiten ab 0,2 bis 0,8 m unter Gelände in mitteldichten Lagerungs-
verhältnissen zu erwarten. Die Sande werden von bindigen, pleistozänen Substraten (Ge-
schiebemergel) mit teilweise eingelagerten Sandschichten ab einer Tiefe von 2,2 m bis 3,7 m 
unterlagert. Sie sind als stark feinsandige, mittel bis schwach grobsandige, schwach kiesige 
Sand - Schluff - Gemische anzusprechen und liegen in mindestens steifplastischer, verbreitet 
sogar in halbfester Konsistenz vor. 
 
Der Plangeltungsbereich gehört zum Wassereinzugsgebiet der Warnow. 
Das Gebiet ist frei von Nutzungseinschränkungen aufgrund von Grundwassernutzungen. Der 
Planungsraum liegt jedoch in einer Grundwasservorsorgefläche, die beim Geologischen 
Landesamt M-V als für die Grundwassergewinnung nutzbar kartiert ist. Diese Ressourcen-
fläche ist jedoch ohne rechtliche Relevanz. 
Die lehmigen Sande sind als schwach durchlässige Böden i.S.v. DIN 18130 anzusprechen. 
Eine unmittelbare Gefahr des Schadstoffeintrags in das Grundwasser besteht hier nicht. 
Aufgrund des hohen Feinkornanteils der Sande und Geschiebelehme ist die Versickerungs-
fähigkeit der Böden relativ gering, bei wenig intensiven Niederschlägen jedoch ausreichend. 
Bei hohem Sandanteil ist mit einer hohen Versickerungsrate und einer geringen Frostanfäl-
ligkeit des Bodens zu rechnen. 
Im Bereich nördlich der Rohrleitungstrasse wird der Geschiebemergel teilweise von ca. 2 m 
mächtigem Hochflächensand überlagert. Dieser stellt den oberen ungedeckten und damit 
ungeschützten Grundwasserleiter dar. Im Umgang mit Wasserschadstoffen ist hier Vorsicht 
geboten. 
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Im Plangebiet sind keine Altlasten bekannt; im Sinne des Bundes-Bodenschutzgesetzes be-
stehen für die Nutzung des Plangebietes deshalb keine Einschränkungen. Gefährdungen 
von Grundwasser, Boden, Flora oder Fauna, die auf Schadstoffverunreinigungen zurückzu-
führen wären, sind nicht erkennbar.  
Im südlichen Teilbereich wurde eine Sondierung und Beräumung von Kampfmittelfunden 
durchgeführt. Einzelfunde können gleichwohl nicht ausgeschlossen werden. Sollten bei Tief-
bauarbeiten kampfmittelverdächtige Gegenstände oder Munition aufgefunden werden, ist 
aus Sicherheitsgründen die Arbeit an der Fundstelle und der unmittelbaren Umgebung sofort 
einzustellen und der Munitionsbergungsdienst zu benachrichtigen. Nötigenfalls sind die Poli-
zei und ggf. auch die örtliche Ordnungsbehörde hinzuzuziehen. 
 
3. PLANUNGSINHALTE 
 
3.1 Art der baulichen Nutzung 
 
Gewerbegebiet 15 (§ 8 BauNVO)  
Eine 28490 m² große Teilfläche (SO2) des bisherigen Sondergebietes (1und 2) wird mit der 
1. Änderung des B-Plans als Gewerbegebiet überplant. Damit wird einer gezielten gewerbli-
chen Entwicklung am gut erschlossenen Standort Rechnung getragen. 

Die geplante Ansiedlung eines Möbelhauses entspricht nicht mehr den Entwicklungszielen 
des Einzelhandels in Rostock. 
Die textlichen Festsetzungen - Sondergebiet Einzelhandel(SO 1), hier: Möbelhaus – 
Festsetzung 1.5 -1.7 entfallen ersatzlos 
 
3.2 Maß der baulichen Nutzung 
 
Die Grundzüge zum Maß der Nutzung – zulässige Grundfläche und allgemeine Bauhöhe 
werden den Anforderungen eines GE angepasst. 
Die zulässige Bauhöhe ist im Bebauungsplan bisher mit 12 m über Straßenniveau allgemein 
normiert; eine Überschreitung ist zweckgebunden für einen Funkmast zulässig. Diese Fest-
setzung wird beibehalten. 
Die zulässige überbaubare Grundfläche wird auf 0,8 (§ 17 BauNVO) für Gewerbegebiete 
erhöht. 

Die örtlichen Bauvorschriften über den Ausschluss von Werbeanlagen im 100 m – Bereich 
der BAB A 19 (TF 5.1), über Werbeanlagen an Gebäuden (TF 5.2), über die Unzulässigkeit 
von Werbeanlagen mit Wechsel- oder Lauflicht (TF 5.3) und über Standorte für Großtafel-
werbung (TF 5.4) bleiben von der zugelassenen Bauhöhenüberschreitung unberührt und 
gelten fort. 

 
3.3 Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche 
 
Mit der 1. Änderung des B-Plans wird die Baugrenze im GE 16 in südlicher Richtung um 15 
m verschoben. 
Der Lärmschutzzweck wird von der geringfügigen Verschiebung der Baugrenze nicht be-
rührt. 
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3.4 Verkehrserschließung 
 
Zur Beurteilung von Auswirkungen der Planänderung wurden in einem externen Gutachten 
(Verkehrsuntersuchung Gewerbepark Brinckmansdorf, Anbindung des Cash&Carry Marktes 
Handelshof am Knotenpunkt KP2, Brenner BERNARD Ingenieure GmbH, Rostock, März 
2017) die prognostizierten Quell- und Zielverkehre des vormals vorgesehenen Möbelhauses 
dem derzeit geplanten Handelshof gegenübergestellt, um das durch die Nutzungsänderung 
verursachte Verkehrsaufkommen am Knotenpunkt Timmermannsstrat/Planstraße C zu be-
werten. Im Ergebnis der Untersuchung wird bei der Gegenüberstellung der beiden Nut-
zungsarten (Möbelhaus und Handelshof) sichtbar, dass der Handelshof in der Spitzenstunde 
deutlich weniger Verkehre generiert als das Möbelhaus (100 Kfz/h gegenüber 15 Kfz/h). 
 
Für die zusätzliche Grundstückszufahrt an der nördliche Grundstücksgrenze wird empfohlen, 
die vorhandene Linksabbiegespur auf der Timmermannsstrat in Richtung Handelshof ähnlich 
wie die Linksabbiegespur in Richtung Mediamarkt zu ändern und dadurch die Möglichkeit 
des Linksausbiegens in die Timmermannsstrat zu schaffen. 
Am Knotenpunkt Tessiner Str. (B110) / A19 / Timmermannsstrat ist in der Spitzenstunde 
entsprechend des Gutachtens nur eine geringe Steigerung der Verkehrsbelastung zu erwar-
ten. 
Da dieser Knotenpunkt bereits im Bestand in den Spitzenstunden an der Leistungsfähig-
keitsgrenze ist, bleibt es ist deshalb unabhängig von der Änderung erforderlich, dem Links-
abbiegestrom der Zufahrt B110 Tessiner Straße West einen zweiten Fahrstreifen anzubieten 
und in der Zufahrt Timmermannstrat eine zweistreifige Führung in Richtung Nord zu schaf-
fen, vorzugsweise bis zur Linksabbiegespur des Knotens Timmermannstrat/ Planstraße C, 
jedoch mit ausreichender Verflechtungsstrecke. 
 
Eine Umsetzung der vg. Ausbauempfehlungen ist im Rahmen der bestehenden Verkehrsflä-
chenfestsetzungen durchführbar. Die Festsetzung zusätzlicher Verkehrsflächen ist deshalb 
nicht erforderlich. Jedoch ist in den Randbereichen der bestehenden Verkehrsflächen zu-
sätzlicher Grunderwerb erforderlich.  
 
3.5 Flächen für Versorgungsanlagen 
 
Aufgrund der Planänderung ergeben sich keine Erfordernisse für die Festsetzung von zu-
sätzlichen Flächen, die der Versorgung dienen. 
  

3.6 Technische Infrastruktur 
 
Die Planänderung ist ohne Auswirkungen auf die technische Infrastruktur; es ergeben sich 
keine zusätzlichen Regelungserfordernisse. 
 
3.7 Grünordnung 
 
Das grünordnerische Konzept des B-Plans wird von der 1. Änderung des B-Plans nicht be-
rührt. Die bestehenden grünordnerischen Festsetzungen gelten fort. Hingewiesen wird ins-
besondere auf die Vorschriften, die private Baugrundstücke betreffen.  
 
 
3.8 Artenschutzrechtliche Aspekte der Planung 
 
In Anwendung des europäischen Artenschutzrechts bei der Zulassung von Vorhaben und bei 
Planungen sind gem. § 44 (5) BNatSchG folgende Verbotstatbestände bezüglich der in An-
hang IV a aufgeführten Tierarten sowie der europäischen Vogelarten abzuprüfen: 

- Tötungs-/Schädigungsverbot (§ 44 (1) Nr. 1 und 3 BNatSchG ): Beschädigung oder 
Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten und Tötung von Tieren oder ihrer 
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Entwicklungsformen, soweit die ökol. Funktion der vom geplanten Eingriff betroffenen 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten nicht mehr gewahrt ist; 

- Störungsverbot (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG ): Stören von Tieren während der Fort-
pflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten, soweit 
sich dadurch der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert. 
 

Dazu wird die textliche Festsetzung TF 3.18 neu aufgenommen: 
„Gehölzrodungen und Flächenberäumungen dürfen aus Gründen des Artenschutzes 
generell nicht in der Zeit vom 01.März bis 30.September erfolgen. Außerhalb dieses 
Zeitraumes sind derartige Arbeiten zulässig, wenn durch einen Vogel-
Sachverständigen ein Brutvorkommen im zu bearbeitenden Bereich ausgeschlossen 
werden kann.“ 

 

Das Plangebiet stellt sich innerhalb der noch unbebauten Flächen als Ackerbrache dar, die 
periodisch gemäht  werden; der nördliche Abschnitt des Plangebietes ist als Intensivacker 
genutzt. Aufgrund des Zustandes des Plangebietes ohne Baumbestand, Altbebauung oder 
sonstige besondere Habitatstrukturen ergeben sich keine Anhaltspunkte für mögliche Beein-
trächtigungen besonders geschützter Arten. 
Mit der 1. Änderung des B-Plans wird darüber hinaus im Plangebiet eine Zulassung von Vor-
haben i.S.v. § 44 BNatSchG nicht neu begründet.  
 
3.9 Eingriffs- Ausgleichsbilanz 
 
Die bestehenden Regelungen zum Ausgleich von Eingriffen i.S.v. § 1a (3) BauGB ein-
schließlich der festgesetzten Vorsorgeflächen für die Durchführung sonstiger naturschutz-
rechtlicher Kompensationsmaßnahmen werden von der 1. Änderung des B-Plans nicht be-
rührt.  
Die textliche Festsetzung TF 3.16 wurde geändert. Hier entfällt SO 1und wird durch GE 16 
ersetzt. Somit entstehen weder inhaltlich noch planungsrechtlich zusätzliche Ausgleichs-
pflichten (§ 1a (3),  13a (2) Nr. 4 BauGB) für die 1. Änderungen des B-Plans, da die Eingriffe 
im Sinne des §1a, Abs. 3 Satz 6 vor der planerischen Entscheidung erfolgt sind. 
Dennoch wurde auf der GE 16 Fläche ein Pflanzgebot von ca. 2000 m² für die Erhöhung der 
GRZ von 0,6 auf 0,8 im Sinne der Grünflächenentwicklung festgesetzt. 
 

3.10 Nutzungsbeschränkungen (Immissionsschutz) 
 
Die bezüglich der betreffenden Teilfläche festgesetzten flächenbezogenen Schallleistungs-
pegel bleiben bestehen, weil die mit der 1. Änderung dort zulässigen gewerblichen Nutzun-
gen ähnliche schalltechnische Eigenschaften wie die bisher zulässige Nutzung haben und 
diese Nutzungen bei diesen Schallleistungspegeln verhältnismäßig realisierbar sind. Außer-
dem sind die maßgeblichen Immissionsorte unverändert angeordnet. 
Bezüglich der einwirkenden Verkehrsgeräusche sind die aktuellen Werte der durchschnittli-
chen täglichen Verkehrsstärke DTV geringfügig bzw. deutlich kleiner als die der ursprüngli-
chen Abwägung zugrunde gelegten Werte, A19: 30535 (1996) und 30000 (2013), B110: 
30000 und 24500, Timmermannstrat: 12000 und 6900. Dadurch ist die erneute Bewertung 
der einwirkenden Verkehrsgeräusche nicht erforderlich. 
damit hat das Abwägungsergebnis der ursprünglichen Planung aus immissionsschutzbezo-
gener Sicht nach wie vor Bestand. 
 
4. SCHWERPUNKTE DER ABWÄGUNG 
 

- Geringere Verkehrsmengenentwicklung  
 
5. FLÄCHENBILANZ 
 

Aktenmappe - 23 von 65



Hanse- und Universitätsstadt Rostock 
1. Änderung des Bebauungsplan Nr. 12.GE.52 „Gewerbepark Brinckmansdorf“ 

Seite - 12 - 

Auf der Grundlage vorliegender Planänderung ergibt sich für die Flächenbilanz des Gesamt-
gebietes folgende Änderung: 
 
Lfd. Nr. Flächenbezeichnung m²
1 SO 2 - 28490 m²
2 GE 16 +28490 m² 
 Σ 0
 
6. SICHERUNG DER PLANDURCHFÜHRUNG 
 
6.1 Bodenordnende Maßnahmen 
 
Die erforderlichen Maßnahmen zum Knotenausbau Tessiner Straße / Timmermannstrat set-
zen vsl. folgenden Grunderwerb voraus: 

1. Flst. 20/33 (GE 16): ca. 180 m² 
2. Flst. 20/42 (GE/1, Burger King): ca. 30 m² 
3. Flst. ... (Mercedes-Benz): ca. 125 m². 

 
6.2 Verträge 
 
Nicht erforderlich. 
 
6.3 Kosten und Finanzierung 
 
Der Stadt entstehen keine Kosten. 
 
7. DURCHFÜHRUNGSRELEVANTE HINWEISE 
 
Auf die Meldepflicht gegenüber dem Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V -
geologischer Dienst- sofern im Zuge der Baugrunderschließung Bohrungen niedergebracht 
werden, wird hingewiesen (§§ 4, 5 des Lagerstättengesetzes). 
 
Auch wenn im südlichen Plangebiet eine Kampfmittelsondierung durchgeführt wurde, können 
Einzelfunde auftreten. Sollten bei Tiefbauarbeiten kampfmittelverdächtige Gegenstände oder 
Munition aufgefunden werden, ist aus Sicherheitsgründen die Arbeit an der Fundstelle und 
der unmittelbaren Umgebung sofort einzustellen und der Munitionsbergungsdienst zu be-
nachrichtigen. Nötigenfalls sind die Polizei und ggf. auch die örtliche Ordnungsbehörde hin-
zuzuziehen. Im nördlichen Teil des Plangebietes sind Kampfmittelfunde zu erwarten; eine 
Sondierung ist in Vorbereitung der Erschließungsarbeiten vorzunehmen. 
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Anlage 3.1 

2. Änderung des Erschließungsvertrages vom 23.10.2007  
zum B-Plan Nr. 12.GE.52 „Gewerbepark Brinckmansdorf“, nördlicher Teil 

Stand: 29.03.2021 
 

 

 
 

Verzeichnis der Flurstücke, die im Eigentum der Stadt stehen 
 
 
 
  
 
 
Verzeichnis der Flurstücke, die bereits öffentlich genutzt werden und dem Erschließungs-
träger unentgeltlich für den Zeitraum der Durchführung übergeben werden 
 
 
Gemarkung    Flur   Flurstück   
  
     
 
Riekdahl    3    10/23    
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Anlage 3.2 

2. Änderung des Erschließungsvertrages vom 23.10.2007  
zum B-Plan Nr. 12.GE.52 „Gewerbepark Brinckmansdorf“, nördlicher Teil 

Stand: 29.03.2021 
 

 
 

Verzeichnis der Flurstücke, die im Eigentum des Erschließungsträgers 
stehen 

 
 
Verzeichnis der Flurstücke, die sich bereits in seinem Eigentum befinden 
 
 
Gemarkung  Flur  Flurstück    Fläche in m² 
 
 
Riekdahl   3   8/4            741 m² 
 
 
Riekdahl  3  9/57      34.237 m² 
 
 
Riekdahl  3  9/58      91.628 m² 
 
 
Riekdahl  3  9/59              116.708 m² 
 
 
Riekdahl   3   10/24         1.763 m²    
 
  
Riekdahl  3  10/74        5.075 m² 
 
 
Riekdahl  3  10/75      70.980 m² 
 
 
Riekdahl  3  10/76      85.341m² 
 
  
Riekdahl   3  20/36      12.323 m²   
  
         
Riekdahl   3   20/49         1.141 m² 
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Unterlagen Blatt-Nr. Maßstäbe Ordner Erfordernis Anmerkung

Nr.

1 Erläuterungsbericht 1 - x 1 erforderlich Gliederung Erläuterungsbericht gemäß RE 2012 (Punkt 4.2.3 und 4.2.4)

Anlage 1: Stellungnahmen der TöB erforderlich Zusammenfassung der Stellungnahmen in Listenform

Anlage 2: Ergebnisprotokolle erforderlich wichtige Ergebnisprotokolle vorheriger Abstimmungen

2 Übersichtskarten

x M   1 : 100.000 bei Bedarf oder  1 : 250.000

x M   1 : 25.000 erforderlich

x M   1 : 10.000 bei Bedarf

3 Übersichtslagepläne 1 - x M   1 : 5.000 bei Bedarf oder 1 : 2.000

4 Übersichtshöhenpläne 1 - x M   1 : 5.000/500 bei Bedarf oder 1 : 2.000/200

5 Lagepläne 1 - x M   1 : 250 erforderlich in Ausnahmen M 1 : 500

6 Höhenpläne 1 - x M   1 : 250/25 erforderlich in Ausnahmen M 1 : 500/50

7 *1)
Lageplan der Immissionsschutzmaßnahmen 1 - x M   1 : xxxx bei Bedarf Wahl eines geeigneten Maßstabes

8 *1)
Lageplan der Entwässerungsmaßnahmen 1 - x M   1 : xxxx bei Bedarf Wahl eines geeigneten Maßstabes

9 Landschaftspflegerische Maßnahmen

9.1 Maßnahmenübersichtsplan 1 M   1 : xxxx bei Bedarf Wahl eines geeigneten Maßstabes

9.2 Maßnahmenplan / Pflanzplan 1 - x M   1 : xxxx bei Bedarf Wahl eines geeigneten Maßstabes

9.3 Maßnahmenblätter 1 - x bei Bedarf

9.4 tabellarische Gegenüberstellung von Eingriff und Kompensation 1 - x bei Bedarf

10 Grunderwerb

10.1 Grunderwerbsplan 1 - x M   1 : 250 bei Bedarf in Ausnahmen M 1 : 500

10.2 Grunderwerbsverzeichnis 1 - x bei Bedarf

11 Regelungsverzeichnis 1 - xx bei Bedarf nur im Rahmen eines Planfeststellungsverfahrens

12 Widmung/Umstufung/Einziehung 1 - x M   1 : xxxx bei Bedarf Wahl eines geeigneten Maßstabes

13 Kostenberechnung 1 - x erforderlich ggf. mit Kostenteilungsplan, dann U 13.1: Kostenberechnung und U 13.2: Kostenteilungsplan

14 Straßenquerschnitt

14.1 Bauklassenermittlungen, Ermittlung des frostsicheren Oberbaus 1 - x erforderlich

14.2 Straßenquerschnitte 1 - x M   1 : 50 erforderlich in Ausnahmen 1: 100

14.3 Sonderquerschnitte 1 - x M   1 : xx bei Bedarf Wahl eines geeigneten Maßstabes

15 Bauwerksskizzen 1 - x M   1 : 500 / 1 : 100 bei Bedarf

16 Sonstige Pläne

16.1 *2)
Koordinierter Leitungsplan 1 - x M   1 : 250 erforderlich in Ausnahmen M 1 : 500, in Abstimmung mit AG kann auf Plan verzichtet werden

16.2 Abbruchplan 1 - x M   1 : 250 erforderlich in Ausnahmen M 1 : 500

16.3 Markierungs- und Beschilderungsplan 1 - x M   1 : 250 erforderlich in Ausnahmen M 1 : 500, in Abstimmung mit AG kann auf Plan verzichtet werden

16.4 Beleuchtungsplan inkl. lichttechnische Berechnungen 1 - x M   1 : 250 bei Bedarf in Ausnahmen M 1 : 500

16.5 Knotenpunktplan 1 - x M   1 : xxxx bei Bedarf Wahl eines geeigneten Maßstabes

16.6 Details 1 - x M   1 : xxxx bei Bedarf Wahl eines geeigneten Maßstabes

16.7 Querprofile 1 - x M   1 : xxxx bei Bedarf Wahl eines geeigneten Maßstabes

16.8 Gestaltungsplan 1 - x M   1 : xxxx bei Bedarf Wahl eines geeigneten Maßstabes

16.9 Verwaltungszuordnungsplan 1 - x M   1 : xxxx erforderlich Wahl eines geeigneten Maßstabes

16.9 Lageplan gemäß Doppik 1 - x M   1 : xxxx erforderlich Wahl eines geeigneten Maßstabes

16.10 … 1 - x M   1 : xxxx bei Bedarf

17 Immissionstechnische Untersuchung 2

17.1 Erläuterungen 1 - x bei Bedarf

17.2 Berechnungsunterlagen 1 - x bei Bedarf

18 Wassertechnische Untersuchungen

18.1 Erläuterungen 1 - x bei Bedarf

18.2 Berechnungsunterlagen 1 - x bei Bedarf

18.3 Übersichtskarte 1 M   1 : xxxx bei Bedarf Wahl eines geeigneten Maßstabes

18.4 Übersichtslagepläne Bestandsgewässer / Einzugsgebiete 1 - x M   1 : xxxx bei Bedarf Wahl eines geeigneten Maßstabes

19 Umweltfachliche Untersuchungen bei Bedarf

20 Geotechnische Untersuchungen 1 - x erforderlich

21 Sonstige Gutachten 1 - x bei Bedarf

22 Verkehrsqualität 1 - x bei Bedarf

23 Verkehrssicherheit 1 - x bei Bedarf Sicherheitsaudit

24 Wirtschaftlichkeit 1 - x bei Bedarf

 *1)
wenn nicht in Unterlage 5 enthalten, um die Übersichtlichkeit des Lageplanes zu gewährleisten (in Abstimmung mit AG)

 *2)
fortlaufende Nummerierung für Sonstige Pläne

Bezeichnung des Bauvorhabens
Untertitel des Bauvorhabens wie z. B. (Bauabschnitt 1 von … bis …)

Inhaltsverzeichnis Entwurfs- und Genehmigungsplanung

Bezeichnung der Unterlage
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Unterlagen Blatt-Nr. Maßstäbe Ordner Erfordernis Anmerkung

Nr.

1 Baubeschreibung 1 - x 1 erforderlich Gliederung gemäß HVA-B StB

Anlage 1: Stellungnahmen der TöB 1 - x erforderlich alle Schreiben in Kopie und Bestätigungsschreiben der Versorger bezogen auf Koordinierten Leitungsplan und Straßenquerschnitte

Anlage 2: Ergebnisprotokolle 1 - x erforderlich für die Bauausführung relevante Ergebnisprotokolle (z. B. Abstimmungen mit Anliegern, "Versorgerrunde", Verkehrsbehörde o. ä.)

Anlage 3: Zustimmung/ Bestätigung der Hansestadt Rostock erforderlich

2 Übersichtskarten

x M   1 : 100.000 bei Bedarf oder  1 : 250.000

x M   1 : 25.000 erforderlich

x M   1 : 10.000 bei Bedarf

3 Übersichtslagepläne 1 - x M   1 : 5.000 bei Bedarf oder 1 : 2.000

4 Übersichtshöhenpläne 1 - x M   1 : 5.000/500 bei Bedarf oder 1 : 2.000/200

5 Lagepläne 1 - x M   1 : 250 erforderlich in Ausnahmen M 1 : 500

6 Höhenpläne 1 - x M   1 : 250/25 erforderlich in Ausnahmen M 1 : 500/50

9 Maßnahmenplan / Pflanzplan 1 - x M   1 : xxxx bei Bedarf Wahl eines geeigneten Maßstabes

14 Straßenquerschnitte 1 - x M 1 : 50 erforderlich

16 Sonstige Pläne

16.1 *1)
Koordinierter Leitungsplan 1 - x M   1 : 250 erforderlich in Ausnahmen M 1 : 500, in Abstimmung mit AG kann auf Plan verzichtet werden

16.2 Abbruchplan 1 - x M   1 : 250 erforderlich in Ausnahmen M 1 : 500

16.3 Markierungs- und Beschilderungsplan 1 - x M   1 : 250 erforderlich in Ausnahmen M 1 : 500, in Abstimmung mit AG kann auf Plan verzichtet werden

16.4 Beleuchtungsplan 1 - x M   1 : 250 bei Bedarf in Ausnahmen M 1 : 500

16.5 Knotenpunktplan 1 - x M   1 : xxxx bei Bedarf Wahl eines geeigneten Maßstabes

16.6 Detail 1 - x M   1 : xxxx bei Bedarf Wahl eines geeigneten Maßstabes

16.7 Querprofile 1 - x M   1 : xxxx erforderlich Wahl eines geeigneten Maßstabes

16.8 Absteckplan/Abstecklisten/Achsdrucklisten/ggf. Deckenbuch 1 - x M   1 : xxxx erforderlich Wahl eines geeigneten Maßstabes, in Abstimmung mit AG kann auf Plan verzichtet werden

16.9 Deckenhöhenplan 1 - x M   1 : 250 erforderlich in Ausnahmen M 1 : 500

16.10 Verkehrssicherungskonzept / Bauphasenplan 1 - x M   1 : xxxx erforderlich Wahl eines geeigneten Maßstabes, in Abstimmung mit AG kann auf Plan verzichtet werden

16.11 Verwaltungszuordnungsplan 1 - x M   1 : xxxx erforderlich Wahl eines geeigneten Maßstabes

16.12 Lageplan gemäß Doppik 1 - x M   1 : xxxx erforderlich Wahl eines geeigneten Maßstabes

16.13 Bauzeitenplan 1 - x M   1 : xxxx bei Bedarf nach Rücksprache mit AG

16.14 …
20 Geotechnische Untersuchungen 1 - x erforderlich

 *1)
fortlaufende Nummerierung für Sonstige Pläne

Bezeichnung des Bauvorhabens
Untertitel des Bauvorhabens wie z. B. (Bauabschnitt 1 von … bis …)

Inhaltsverzeichnis Ausführungsplanung

Bezeichnung der Unterlage
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Anlage 6, Seite 1 
Hanse- und Universitätsstadt Rostock, 20.04.2020 
 

2. Änderung des Erschließungsvertrages vom 23.10.2007  
zum B-Plan Nr. 12.GE.52 „Gewerbepark Brinckmansdorf“, nördlicher Teil 

Stand: 29.03.2021 
 

 

Anforderungen an die Aufstellung von Leistungsverzeichnissen  
Nachfolgendes ist bei der Aufstellung der Leistungsverzeichnisse entsprechend Auffüh-
rung § 3 zu beachten: 
 
Inhaltsverzeichnis 
Die grundsätzliche Aufteilung ist zu beachten. 
Die Aufteilung in die einzelnen Abschnitte ist je Maßnahme mit dem Tiefbauamt bzw. dem 
Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen abzustimmen. Die Gliederung unter 
Punkt 2 ist analog bei allen weiteren Abschnitten zu verwenden. Abschnitte die nicht vor-
kommen entfallen. Die Nummerierung ist stets fortlaufend. 
 
Veränderungen sind nur in Abstimmung mit dem Tiefbauamt bzw. dem Amt für Stadtgrün, 
Naturschutz und Friedhofswesen zulässig. 
 
1. Baustelleneinrichtung/Verkehrssicherung/Hilfsleistungen (hier alle Pos. welche für al-

le Gewerke gleich gelten) 
1.1. Baustelleneinrichtung für Arbeiten die nicht immer im Zusammenhang statt-

finden ist eine extra Position für die Baustelleneinrichtung aufzunehmen wie 
z. B. Markierung, Schutzplanken …  

1.2. Verkehrssicherung  
2. Bezeichnung des Abschnittes (z. B. Fahrbahn …) 

2.1. Aufbruch, Abbruch, Vorarbeiten 
2.2. Erdbau (ohne Oberboden da Landschaftsbau) 
2.3. Entwässerung für Straßen (Kanalarbeiten extra, hier Abläufe Anschlussleitun-

gen, Gräben …) 
2.4. Tragschichten  
2.5. Deckschichten  
2.6. Pflaster, Platten, Borde, Rinnen 
2.7. Markierung 
2.8. Beschilderung (ohne Wegweiser) 
2.9. Sonstiges 

3. Gehweg 
4. Radweg 
5. gem. Geh- und Radweg 
6. Parkplätze 
7. Parkbuchten, Taxistände 
8. Kreisverkehr/Knotenpunkte 
9. Bushaltestelle 
10. Landschaftsbau/Freianlagen im Einzelnen:  

10.1.   öffentliche Grün- und Parkanlagen, 
10.2. Verkehrsbegleitgrün 
10.3. Spielplätze 
10.4. Sportplätze 
10.5. Leistungen wie z.B. Pflanzflächenvorbereitung, Entsiegelung, Fräsen, Mähen,          

Oberbodenandeckung, Rasen- bzw. Wiesenansaat, Pflanzung von Bäumen 
und Sträuchern einschließlich Fertigstellungs- und Entwicklungspflege,  
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Anlage 6, Seite 2 
Hanse- und Universitätsstadt Rostock, 20.04.2020 
 

2. Änderung des Erschließungsvertrages vom 23.10.2007  
zum B-Plan Nr. 12.GE.52 „Gewerbepark Brinckmansdorf“, nördlicher Teil 

Stand: 29.03.2021 
 

 

10.6. Ausstattungen im Grünbereich einschl. Spielgeräte, 
10.7.   Wege und Plätze in Grünanlagen, 
10.8. Zäune und Absperrungen 
10.9. Brunnen und Beregnungsanlagen 
10.10. Biotopsanierung und –pflege 
10.11. Erstellen einer Leistungsbeschreibung zur Unterhaltung der funktionsfähi-

gen Anlagen incl. Kostendarstellung 
11. Straßenbeleuchtung - Leuchten, Kabel, Verrohrung 
12. LSA 
13. Leitungsumverlegung je Medium 
14. Regenwasserkanal (in Baulast der HRO)… 
15. Ausstattung (Poller, Bügel, Wegweiser, …) 
16. Lärmschutz (getrennt nach Erdwall und Bauwerken) 
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Anlage 7.1 Seite 1 

2. Änderung des Erschließungsvertrages vom 23.10.2007  
zum B-Plan Nr. 12.GE.52 „Gewerbepark Brinckmansdorf“, nördlicher Teil 

Stand: 29.03.2021 

 

Dokumentation zur Bauabnahme von Erschließungsanlagen 
Tief-, Erd- und Straßenbau 
 

1. Technische Dokumentation Übergeben am Zu übergeben 
bis Papier Digital 

 Tief-, Erd- und Straßen- und Ingenieurbau 
 VOB-Abnahmeprotokoll    
 Eignungsnachweise    
 Zulassungsbescheide    
 Güteüberwachungsnachweise    
 Eigenüberwachungsprüfungen    
 Herstellerbescheinigung    
 Kontrollprüfungen, Schiedsprüfungen    
 Protokolle und Niederschriften über weitere 

Kontrollen ( z.B. Schalung, Bewehrung) 
   

 Kopie Kamerabefahrung von Rohrleitungen    
 Dichtheitsprüfungen von Rohren und Schächten    
 1. Hauptprüfung nach DIN 1076 bei 

Ingenieurbauwerken    

 Bestandsplan entsprechend Punkt 1 der 
Erläuterungen in 3-facher Ausfertigung    

 Flächenplan mit Abgrenzung der einzelnen 
Vermögensgegenstände nach Vorgabe der Stadt 
mit Darstellung der Flächengrößen 

 
 

 

 Bescheinigung eines öffentlich bestellten 
Vermessungsingenieurs über die Einhaltung der 
Grenzen in 3-facher Ausfertigung 

   

 Straßenbeleuchtung 
 Kabelbestandsplan    
 Messprotokolle    
 Materialnachweise    

 Anschaffungs- und Herstellungskosten 
 Auftrags-LV Langtext blanko    
 Kopien geprüfter Schlussrechnungen sämtlicher 

Bauleistungen    

 Kopien geprüfter Schlussrechnungen aller 
Baunebenkosten wie z.B. Baugrundgutachten, 
Vermessungsleistungen, Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo) sowie 
Planungs- und Bauüberwachungsleistungen 

 

 

 

2. Weitere Unterlagen 
 Erklärung des Erschließungsträgers, dass sich 

keine privaten Einbauten im öffentlichen 
Straßenraum befinden. Werden ausnahmsweise 
private Einbauten erforderlich, sind diese zuvor 
mit der Straßenplanung zu beantragen. Ein 
Gestattungsvertrag ist abzuschließen und zur 
Abnahme vorzulegen. 

 

 

 

 Ergebnisse der Liegenschaftsvermessung  
entsprechend Punkt 2 der Erläuterungen    
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Anlage 7.1 Seite 2 

2. Änderung des Erschließungsvertrages vom 23.10.2007  
zum B-Plan Nr. 12.GE.52 „Gewerbepark Brinckmansdorf“, nördlicher Teil 

Stand: 29.03.2021 

 

Erläuterungen 
 
1. Die Vermessungsdaten einschließlich der Bestandspläne sind der Stadt zu übergeben und 

werden Eigentum der Stadt. Druckausgaben der Bestandspläne sind im Maßstab 1:500 
anzufertigen. Bestehen diese aus mehreren Blättern, ist eine Blattübersicht zu liefern. Für 
eventuelle Nachdrucke und Kontrollzwecke sind PDF-Druckdateien im Originalmaßstab zu 
übergeben. 
Das zum Abgabezeitpunkt geltende amtliche Lage- und Höhenbezugssystem ist zu 
verwenden. Zurzeit sind dies als 

• Lagebezugssystem: ETRS 89 – UTM Zone 33 (EPSG-Code 25833) 

• Höhenbezugssystem: DHHN2016 (Deutsches Haupthöhennetz 2016) 
Es sind Vektordaten im Format DXF oder DWG zu übergeben. 
Jede Objektart ist vorzugsweise in einem separaten Layer zu führen. Alternativ dazu 
können artverwandte Objektarten (z.B. Fahrweg, Fußweg, Radweg etc.) mit erklärender 
Beschriftung (Layer Text) in einem Layer zusammengefasst werden. 
Sofern entsprechende Daten vorliegen, sind die nachstehenden Layer zu bilden: 
Für versiegelte Flächen die Layer 

• Straßen 
• Fahrwege 
• Radwege 
• Fußwege 
• Rad- und Fußwege 
• Parkplätze 
• private Stellplätze (außerhalb eingefriedeter Grundstücke) 
• Tankstellen 
• versiegelte Betriebsflächen / Lagerplätze 
• sonstige versiegelte Flächen, 

 
für Vegetationsflächen die Layer 

• Grünflächen (Rasen) 
• Gebüsch (mit Büschen bewachsene Fläche) 
• Gehölz (mit Büschen und Bäumen bewachsene Fläche) 
• Zierflächen (künstlich angelegte, mit Blumen oder Ziergehölzen bepflanzte Fläche) 
• Laub-, Nadel-, Mischwaldflächen 
• einzelne Laub-, Nadelbäume und Baumreihen, 
 

für Erholungsflächen die Layer 
• Sport- und Spielplätze 
• Campingplätze, 

 
für topographische Einrichtungen die Layer 

• Zäune 
• Mauern 
• Stützmauern 
• Gabionen 
• Kaimauern / Spundwände 
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• Treppen 
• sonstige Uferbefestigungen, 

 
für Gewässer die Layer 

• Teiche / Sölle 
• Fluss 
• Kanal 
• Bach 
• Graben, 

 
für Geländemerkmale ein Layer 

• Böschungen, 
 
und bei Bedarf ein Layer 

• Text. 
 
Darüber hinaus soll die Datenstruktur linienhafter und flächenhafter Objekte folgende 
Kriterien erfüllen: 

• keine Punkte, Punktnummern, Punktsymbole etc. 
• reine Liniengeometrie (keine Kreisbögen) 
• Linienzüge dürfen keine Splisse enthalten 
• Die jeweiligen Geometrien dürfen nur einmal in der DXF vorhanden sein 

(layerübergreifend keine Doppelung). 
• Im Layer Treppen ist der Umring zu erfassen und die Treppenunterkante in geeig-

neter Form erkenntlich zu machen (z.B. Layer Text). 
• Der Mindestabstand für Geometrieknoten beträgt 0,1 m. Kleinere Details sind zu 

generalisieren. 
• Zu Mauern ist anzugeben, ob diese linksseitig, rechtsseitig oder mittig aufgemessen 

wurden. 
 

2. Zur im Rahmen dieser Baumaßnahme erforderlichen Feststellung der Lage vorhandener 
Flurstücksgrenzen ist eine Liegenschaftsvermessung durchzuführen. Grenzpunkte sind 
sichtbar abzumarken und der Stadt vor Ort anzuzeigen.  
 
Im Falle einer erforderlichen Flurstücksbildung gilt Folgendes: 
 
Zur im Rahmen dieser Baumaßnahme (gemäß Grunderwerbsplan) erforderlichen Bildung 
neuer Flurstücke ist eine Liegenschaftsvermessung durchzuführen. Der Entwurf der 
Flurstücksbildung ist mit der Stadt (Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt, 
Abteilung Liegenschaften) abzustimmen. Grenzpunkte sind sichtbar abzumarken und der 
Stadt vor Ort anzuzeigen. 
 

3. Zur Abnahme von Ingenieurbauwerken, wie z.B. Brücken, Lärmschutzwänden und 
Durchlässen ist eine Hauptprüfung entsprechend der DIN 1076 (H1 und 1-12) nachzuweisen. 
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Technische Dokumentation zur Bauabnahme von grünordnerischen Maßnahmen 
 
 

 
Erläuterungen: 
 

1. Die Vermessungsdaten einschließlich der Bestandspläne sind der Stadt zu übergeben 
und werden Eigentum der Stadt. Druckausgaben der Bestandspläne sind im Maßstab 
1:500 anzufertigen. Bestehen diese aus mehreren Blättern, ist eine Blattübersicht zu 
liefern. Für eventuelle Nachdrucke und Kontrollzwecke sind PDF-Druckdateien im 
Originalmaßstab zu übergeben. 

• Herstellerbescheinigung 
 

• Verdichtungsnachweis gem. ZTV bzw. DIN 4094 
 

• Baugenehmigung (soweit erforderlich) 
 

• Anschlussgenehmigungen 
 

• Bei Baumpflanzungen: 
 

• Nachweis der Einhaltung der Mindestabstände zu 
Leitungen bzw. Zustimmung der 
Versorgungsunternehmen zur Unterschreitung der 
Mindestabstände. 

  
• Hauptprüfung  über die korrekte Errichtung von Sport- und Spielanlagen 

Zur Abnahme von Spiel- und Sportplätzen ist eine Hauptprüfung entsprechend der 
jeweils gültigen DIN-Norm nachzuweisen. 
 

• Bestandsplan entsprechend Punkt 1 der Erläuterungen  
 

• Ergebnisse der Liegenschaftsvermessung entsprechend Punkt 2 der Erläuterungen 
 

• Bescheinigung eines Öffentlich bestellten Vermessungsingenieurs über die 
Einhaltung der vorhandenen und/oder vorgesehenen Grenzen in 3-facher 
Ausfertigung 
 

• Entsorgungsnachweis bei Anfall von schadstoffbelastetem Bodenaushub 
 

• Aktivierungsprotokoll (Kostenübersicht gem. Beiblatt, Flächenübersicht, gegliedert 
nach Flächenart gem. Bestandsplan, Aufbau, Befestigung) 
 

• Eignungsprüfung für kulturfähigen Oberboden und Füllboden 
 

• Erklärung des Erschließungsträgers, dass sich keine privaten Einbauten im 
öffentlichen Straßenraum befinden 
Werden ausnahmsweise private Einbauten erforderlich, sind diese zuvor mit der 
Straßenplanung zu beantragen. Ein entsprechender Gestattungsvertrag ist 
abzuschließen. 
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Das zum Abgabezeitpunkt geltende amtliche Lage- und Höhenbezugssystem ist zu 
verwenden. Zurzeit sind dies als 

• Lagebezugssystem: ETRS 89 – UTM Zone 33 (EPSG-Code 25833) 

• Höhenbezugssystem: DHHN2016 (Deutsches Haupthöhennetz 2016) 
Es sind Vektordaten im Format DXF oder DWG zu übergeben. 
Jede Objektart ist vorzugsweise in einem separaten Layer zu führen. Alternativ dazu 
können artverwandte Objektarten (z.B. Fahrweg, Fußweg, Radweg etc.) mit erklärender 
Beschriftung (Layer Text) in einem Layer zusammengefasst werden. 
Sofern entsprechende Daten vorliegen, sind die nachstehenden Layer zu bilden: 
Für versiegelte Flächen die Layer 

• Straßen 
• Fahrwege 
• Radwege 
• Fußwege 
• Rad- und Fußwege 
• Parkplätze 
• private Stellplätze (außerhalb eingefriedeter Grundstücke) 
• Tankstellen 
• versiegelte Betriebsflächen / Lagerplätze 
• sonstige versiegelte Flächen, 

 
für Vegetationsflächen die Layer 

• Grünflächen (Rasen) 
• Gebüsch (mit Büschen bewachsene Fläche) 
• Gehölz (mit Büschen und Bäumen bewachsene Fläche) 
• Zierflächen (künstlich angelegte, mit Blumen oder Ziergehölzen bepflanzte 

Fläche) 
• Laub-, Nadel-, Mischwaldflächen 
• einzelne Laub-, Nadelbäume und Baumreihen, 
 

für Erholungsflächen die Layer 
• Sport- und Spielplätze 
• Campingplätze, 

 
für topographische Einrichtungen die Layer 

• Zäune 
• Mauern 
• Stützmauern 
• Gabionen 
• Kaimauern / Spundwände 
• Treppen 
• sonstige Uferbefestigungen, 

 
für Gewässer die Layer 
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• Teiche / Sölle 
• Fluss 
• Kanal 
• Bach 
• Graben, 

 
für Geländemerkmale ein Layer 

• Böschungen, 
 
und bei Bedarf ein Layer 

• Text. 
 
Darüber hinaus soll die Datenstruktur linienhafter und flächenhafter Objekte folgende 
Kriterien erfüllen: 

• keine Punkte, Punktnummern, Punktsymbole etc. 
• reine Liniengeometrie (keine Kreisbögen) 
• Linienzüge dürfen keine Splisse enthalten 
• Die jeweiligen Geometrien dürfen nur einmal in der DXF vorhanden sein 

(layerübergreifend keine Doppelung). 
• Im Layer Treppen ist der Umring zu erfassen und die Treppenunterkante in 

geeigneter Form erkenntlich zu machen (z.B. Layer Text). 
• Der Mindestabstand für Geometrieknoten beträgt 0,1 m. Kleinere Details sind zu 

generalisieren. 
• Zu Mauern ist anzugeben, ob diese linksseitig, rechtsseitig oder mittig 

aufgemessen wurden. 
 

2. Zur im Rahmen dieser Baumaßnahme erforderlichen Feststellung der Lage vorhandener 
Flurstücksgrenzen ist eine Liegenschaftsvermessung durchzuführen. Grenzpunkte sind 
sichtbar abzumarken und der Stadt vor Ort anzuzeigen.  
 
Im Falle einer erforderlichen Flurstücksbildung gilt Folgendes: 
 
Zur im Rahmen dieser Baumaßnahme (gemäß Grunderwerbsplan) erforderlichen 
Bildung neuer Flurstücke ist eine Liegenschaftsvermessung durchzuführen. Der Entwurf 
der Flurstücksbildung ist mit der Stadt (Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt, 
Abteilung Liegenschaften) abzustimmen. Grenzpunkte sind sichtbar abzumarken und 
der Stadt vor Ort anzuzeigen. 
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Technische Dokumentation zur Bauabnahme von grünordnerischen Maßnahmen 
 
Angabe von Mengen und Massen als Zuarbeit für das  
Aktivierungsprotokoll für Anlagegüter 
des Amtes für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen  

Vorhaben/Bezeichnung: 

 

   

 Anlagegut Einheit Menge/ 
Masse 

1 2 3 

Intensivrasen m²   
Wiese, Landschaftsrasen m²   
Sukzessionsflächen m²   
Rosen m²   
Stauden m²   
Saisonblumen m²   
Sträucher m²   
Bank Typ 1 Stk   
Bank Typ 2 Stk   
Mauersitz- und Bankauflagen m   
Fahrradständer Stk   
Poller (Metall) Stk   
Poller (Stein) Stk   
Poller (Recycling) Stk   
Poller (Holz) Stk   
Baumschutzbügel Stk   
Baumschutzgitter Stk   
Baumscheibenabdeckungen m²   
Palisaden m   
Schilder Stk   
Kunststoffbeläge m²   
Ballfangzäune m   
Fallschutzplatten m²   
Straßenbäume Stk   
Einzelbäume in Park und 
Grünanlagen Stk   
Einzelbäume in Baum-
Strauch-Flächen Stk   
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Dokumentation zur Bauabnahme von Maßnahmen zur Abfallentsorgung 
 
 
Angabe von Mengen und Massen als Zuarbeit für das Aktivierungsprotokoll 
 
 
Vorhaben/Bezeichnung: 
 
 
 

  

   
Anlagegut Einheit Menge/Masse 

Papierkorb Stück  

Hundetoiletten Stück  

Flächen für Abfallbehälter m²  
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Änderungen oder Ergänzungen im Bürgschaftstext dürfen nicht vorgenommen werden. 
 
 
Gewährleistungsbürgschaft 
 
Name und Adresse des Auftragsnehmers:    
    
    
    
    
Name und Adresse des Bürgen:    
    
    
    
    
Sicherheitsleistung für vertragsgemäße Gewährleistung zum Höchstbetrag von EURO    
in Ziffern in Worten   
    
    
    
Auftraggeber: Hanse- und Universitätsstadt Rostock    
  vertreten durch den Oberbürgermeister Herrn Claus Ruhe Madsen    
  Neuer Markt 1    
  18055 Rostock    
    
Bauvorhaben/Maßnahme    
    
    
    
    
Auftragsgegenstand (Gewerk)    
    
    
    
    
Abnahmedatum    
    
    
    
    
 
 
 
Hiermit übernehmen wir für den Auftragnehmer gegenüber dem Auftraggeber die 
selbstschuldnerische Bürgschaft für die Erfüllung von Ansprüchen bei Mängeln und verpflichten 
uns, jeden Betrag bis zum angegebenen Höchstbetrag zu zahlen, sofern der Auftragnehmer seiner 
Verpflichtung zur Gewährleistung nicht, nicht vollständig oder nicht fristgerecht nachgekommen ist. 
 
Auf die Einrede der Vorausklage gem. § 771 BGB wird verzichtet. 
 
Eine Hinterlegung ist ausgeschlossen. 
 
 
Nach Rückgabe der Bürgschaftsurkunde an den Auftragnehmer können keine Ansprüche mehr 
gegen den Bürgen geltend gemacht werden. 
 
 
 
 
Ort und Datum Siegel und Unterschrift 
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